
 

 

 

 

    
ERHALTUNGSSATZUNGERHALTUNGSSATZUNGERHALTUNGSSATZUNGERHALTUNGSSATZUNG    
 
Die Erhaltungssatzung ist ein städtebauliches Instrument zur Erhaltung der 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in bestimmten Münchener 
Wohngebieten. 
 
Ziel der  im Stadtgebiet München geltenden Erhaltungssatzungen ist es, 
bezahlbaren Wohnraum zu erhalten. In der Vergangenheit führten 
umfangreiche Modernisierungen in Altbauvierteln dazu, dass sich 
einkommensschwache und einkommensschwächere Haushalte die 
gestiegenen Mieten nicht mehr leisten konnten.  
 
Vor allem ältere Bewohner und Familien mit Kindern sind oft gezwungen, 
ihr angestammtes Quartier zu verlassen. In Stadtteilen mit einer 
Bevölkerung, deren Kaufkraft deutlich unter dem städtischen Durchschnitt 
liegt, kommt es bei Häusersanierungen häufig zu solchen 
Verdrängungsprozessen.  
 
Gilt für ein Gebiet jedoch eine Erhaltungssatzung, unterliegen der 
Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen 
einer Genehmigungspflicht. 
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Erhaltungssatzungen werden rechtzeitig vor ihrem Auslaufen auf einen Neuerlass bzw. eine 
Verlängerung hin überprüft. (Quelle: Landeshauptstadt München) 


